
198 Gesetzblatt Teil I Nr. 17 — Ausgabetag: 22. August 1988

oder Teile von ihr in einer Fremdsprache (außer Thesen) er
teilen, wenn die Bewertung durch die Gutachter und wissen
schaftlichen Gremien gewährleistet ist.

§ 6

Gutachter

(1) Die Dissertation ist von mindestens 3 Gutachtern zu be
urteilen ; 2 Gutachter dürfen Angehörige der Hochschule sein, 
an der das Verfahren durchgeführt wird.

(2) Als Gutachter können tätig werden:
a) Professoren der Universitäten, Hochschulen und wissen

schaftlichen Akademien,
b) Dozenten (in der Regel mit Promotion B) der Univer

sitäten, Hochschulen und wissenschaftlichen Akademien,

c) wissenschaftlich ausgewiesene Vertreter der Praxis.

§7

Gutachten

(1) Die Gutachten dienen der Entscheidungsfindung im 
Senat bzw. der Fakultät. In den Gutachten ist festzustellen, 
ob die Dissertation einschließlich der Thesen den Anforde
rungen, die an den Doktor der Wissenschaften zu stellen sind, 
entsprechen. Im Gutachten ist die Annahme oder Nichtan- 
nahme der Arbeit zu empfehlen.

(2) Die Empfehlung zur Annahme der Dissertation darf 
nicht von Auflagen abhängig gemacht werden.

(3) Gutachten sind innerhalb von 3 Monaten nach Auffor
derung zu erstatten.

(4) Die Gutachter haben das Recht, die ihnen zur Begut
achtung ausgehändigte Dissertation zu behalten.

§ 8

Annahme der Dissertation

(1) Der Senat bzw. die Fakultät entscheidet auf der Grund
lage der Gutachten über Annahme oder Nichtannahme der 
Dissertation. In Zweifelsfällen können weitere Gutachten 
eingeholt werden. Die Entscheidung ist dem Kandidaten in
nerhalb 1 Woche schriftlich mitzuteilen.

(2) Die Annahme der Dissertation ist Voraussetzung für die 
Verteidigung.

(3) Bei Annahme der Dissertation können Auflagen zur 
Änderung erteilt werden, die sich auf die Gestaltung der 
Pflichtexemplare beziehen und nicht den wissenschaftlichen 
Gehalt der Dissertation berühren. Diese Auflagen sind vor 
der Verteidigung zu erfüllen.

§9

Nichtangenommene Dissertation

(1) Kandidaten, deren Dissertation nicht angenommen 
wurde, können frühestens 1 Jahr nach dem Beschluß über die 
Nichtannahme ein neues Promotionsverfahren mit einer 
wesentlich veränderten Fassung der nichtangenommenen oder 
einer thematisch anderen Dissertation beantragen.

(2) Im Antrag zum neuen Promotionsverfahren ist über 
die frühere Nichtannahme eine schriftliche Information ab
zugeben.

(3) Ein Exemplar der nichtangenommenen Dissertation ver
bleibt mit den Gutachten beim Wissenschaftlichen Rat.

§ 10 

Verteidigung

(1) Der Kandidat hat grundsätzlich die mit der Dissertation 
erzielten Ergebnisse zu verteidigen. Die Verteidigung ist in 
deutscher Sprache durchzuführen, sofern der Minister für 
Hoch- und Fachschulwesen nicht eine Ausnahme genehmigt 
hat. Bei bewährten Wissenschaftlern und Praktikern, deren 
Leistungen hohe Anerkennung gefunden haben, können der 
Senat bzw. die Fakultät den Verzicht auf die Verteidigung 
der Dissertation beschließen.

(2) Der Kandidat hat im Autorreferat und in der Diskus
sion die theoretische bzw. praktische Bedeutung der wissen
schaftlichen Ergebnisse für die Gesellschaft und Wissenschaft 
zu begründen. Er hat sich im wissenschaftlichen Meinungs
streit mit gegenteiligen Auffassungen theoretisch fundiert 
auseinanderzusetzen und Wege für die praktische Anwendung 
oder die weitere wissenschaftliche Bearbeitung seiner For
schungsergebnisse zu begründen. '

(3) Der Kandidat hat das Recht, mindestens 2 Wochen vor 
der Verteidigung in die Gutachten Einsicht zu nehmen.

(4) Die Verteidigung ist grundsätzlich öffentlich. Über Aus
nahmen entscheidet der Senat bzw. die Fakultät entspre
chend den Bestimmungen über den Geheimnisschutz.

(5) Zur Teilnahme an der Verteidigung sind neben den 
Mitgliedern der Promotionskommission die vom Senat bzw. 
der Fakultät beauftragten Hochschullehrer und andere Mit
glieder des Wissenschaftlichen Rates verpflichtet. Den Vor
sitz der Verteidigung führt ein Mitglied des Senates bzw. der 
Fakultät.

(6) Bild-, Ton- sowie Bild-Ton-Aufzeichnungen durch Gä
ste, die an der Verteidigung teilnehmen, sind nur bei vorhe
riger schriftlicher Genehmigung des Rektors bzw. des zustän
digen Leiters der Einrichtung gestattet.

(7) Über den Inhalt und Verlauf der Verteidigung ist ein 
Protokoll zu führen, das vom Vorsitzenden zu bestätigen ist.

§11

Bewertung der Verteidigung

Nach der Verteidigung entscheiden die im § 10 Abs. 5 ge
nannten Hochschullehrer in nichtöffentlicher Beratung unter 
Anhörung anwesender Mitglieder des Wissenschaftlichen Ra
tes und der Gutachter über das Bestehen oder Nichtbestehen 
der Verteidigung und empfehlen dem Senat die Verleihung 
oder Nichtverleihung des akademischen Grades Doktor der 
W issenschaf ten.

§12

Verleihung

(1) Über die Verleihung oder Nichtverleihung des akade
mischen Grades Doktor der Wissenschaften entscheidet der 
Senat durch Beschluß.

(2) Eine Verleihung unter Erteilung von Auflagen ist un
zulässig.

(3) Bei einer nichtbestandenen Verteidigung ist das Ver-* 
fahren ohne Verleihung des akademischen Grades Doktor der 
Wissenschaften durch den Senat abzuschließen.

(4) Im Ausnahmefall kann das die Verteidigung durchfüh- 
rende Gremium dem Senat die Wiederholung der Verteidi
gung empfehlen. Beschließt der Senat die Wiederholung, ist 
die erneute Verteidigung innerhalb von 6 Monaten durchzu
führen.


